
FachV-VI: § 41 Übergangsvorschrift

§ 41  Übergangsvorschrift 
 
Die Ausbildung von Beamtinnen und Beamten, die vor dem 1. September 2022 begonnen hat, richtet sich 
nach den Bestimmungen in der am 31. August 2022 geltenden Fassung.


